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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Nach einem Ja(hr) folgt ein NEIN!

Diese bittere Pille müssen wir in den letzten Wochen immer 
wieder schlucken. Doch alles der Reihe nach. Ein gutes Jahr 
nach dem Tarifabschluss möchte ich ein erstes Resümee zie-
hen und Punkte, die gut gelaufen sind sowie die, die noch 
ausbaufähig sind beleuchten.

Zuerst die Punkte, die laufen:

Durch die Umstellung der Tarifgruppen I – VI auf nunmehr 
1 – 3 ist es für alle Beteiligten deutlich einfacher geworden. 
Die Beschreibungen der einzelnen Tarifgruppen sind deutlich 
verständlicher formuliert, weswegen die Mitglieder Klarheit 
haben, in die für sie passende Tarifgruppe eingruppiert zu 
werden. Selbst Kollegen ohne Meistertitel haben die Chance 
auf die höchstmögliche Tarifgruppe. Natürlich hat diese Um-
stellung nicht nur gute Seiten. Leider konnten wir für einige 
unserer Mitglieder den Verlust eines Urlaubstages nicht ver-
hindern. Positiv bleibt trotzdem zu vermerken, dass alle Mit-
glieder in allen alten und neuen Tarifgruppen finanziell von 
der Zusammenlegung profitiert haben.

Ein weiterer sehr positiver Punkt ist die Anhebung der Jah-
ressonderzahlung von 75 auf 100%. Ein echtes dreizehntes 
Gehalt oder auch ein volles Weihnachtsgeld. Diese Einigung 
war dem ZDS sehr wichtig. Es geht immer um Anerkennung 
und Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern in den Be-
trieben.

Nicht nur finanziell hat sich im Tarifvertrag etwas Gravieren-
des verändert. Nein, auch bei den Kündigungsfristen bzw. 
beim Zeitpunkt der Kündigung hat sich etwas vereinfacht. 
Ehrlich gesagt kommt die Grundidee zu dieser Änderung 
nicht von der Tarifkommission des ZDS, sondern vom ZIV. 
Dieser hat zwar in der ZIV-Variante noch andere Kündigungs-
fristen vorgesehen, aber die Idee, dass man zukünftig das Ar-
beitsverhältnis zum 15. oder zum Ende des Monats anstatt 
auf einen Sonntag nach der Kündigungsfrist kündigen kann, 
kommt aus dem Forderungspaket des ZIV. Insofern gilt: So-
fern man eine Kündigung erhält oder selbst kündigen möch-
te, muss man die tarifliche Kündigungsfrist (max. 17 Wochen)  
einhalten und dann bis zum nächsten 15. oder zum nächsten 
Monatsende aufrechnen. Daher kann es gut sein, dass die 
Kündigungsfrist noch um weitere Tage oder sogar um Wo-
chen verlängert wird.

Welche Punkte sind ausbaufähig?

Zuerst ist hier der Punkt des 10%-Zuschlags für alle einge-
tragenen Stellvertreter zu nennen. In der doch sehr hitzigen 
Diskussion über das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und 
dessen finalen Ausgang möchte ich nicht zu viele Wörter ver-
lieren. Allerdings sieht man, dass diese gesetzliche Änderung 
nicht wirklich zum großen Entwicklungsfortschritt in unse-
rem Handwerk geführt hat. Durch den 10 % hohen Zuschlag, 
den die eingetragenen Stellvertreter bekommen, ist es vie-
len Betriebsinhabern zu teuer geworden, ihre Mitarbeiter 

als Stellvertreter aufstellen zu lassen. Somit kann von einer 
flächendeckenden Überlastung der Betriebe keine Rede sein. 
Ohnehin haben nur die Betriebe eine Entlastung, die zufällig 
einen meistergeprüften Mitarbeiter beschäftigt haben. Daher 
ist dieser Zuschlag nicht der große Wurf, aber für diejenigen, 
die ihn bekommen, eine weitere Lohnerhöhung.

Der größte Schwachpunkt und auch das größte Ärgernis in 
der aktuellen Zeit ist der Umgang mit der PKS.

Um die Tragweite dieser Situation zu beschreiben, möchte 
ich mit einem Auszug aus dem ZIV-Newsletter 07/2025 be-
ginnen. Dort kann unter Punkt 9 folgendes entnehmen:

„§ 12 BTV: Es wird eine Absichtserklärung unterzeichnet, 
dass die Parteien eine Arbeitsgruppe bilden mit dem Ziel, die 
Regeln der Pensionskasse zukünftig in einem eigenständigen 
Tarifvertrag zu regeln,

für welchen die Allgemeinverbindlichkeit beim Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales beantragt wird. Wenn ein 
solcher allgemeinverbindlicher Tarifvertrag nicht zustande 
kommt, beabsichtigen die Tarifvertragsparteien eine andere 
Vereinbarung zu finden, damit beide Seiten einer Verlänge-
rung der Laufzeit der tariflichen Regeln der PKS zustimmen 
können.“

So weit, so gut. Kurze Zeit nach dem Abschluss des BTV hat 
sich diese erwähnte Arbeitsgruppe bestehend aus Mitglie-
dern des ZIV und des ZDS mit einen Vertragsentwurf aus-
getauscht. Mit dem Entwurfsvorschlag der Arbeitsgruppe ist 
man dann auf die PKS und die Bayrische Versorgungskammer 
zugegangen. Damit von Anfang an keine Hürden entstehen 
hat man den Entwurf mit den Vertretern der PKS abgespro-
chen. Viele Änderungen mussten nicht vorgenommen wer-
den.

Da es ein erklärtes Ziel war, diesen Tarifvertrag für Allge-
meinverbindlich erklären zu lassen hat man sich auch direkt 
eine Einschätzung der Lage beim Bundesamt für Arbeit und 
Soziales geben lassen. Auch hier gab es nur kleine und eher 
redaktionelle Änderungswünsche. Grundsätzlich steht der 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung nix im Wege und die Ar-
beitsgruppe kann ihr geplantes Vorhaben durchziehen. Somit 
stand dem Tarifvertrag zur Regelung der PKS im Schornstein-
fegerhandwerk nix mehr im Wege …

Nach einem Ja(hr) folgt ein Nein.

Nach dem Jahreswechsel hat sich tariflich für unsere Mitglie-
der nicht viel verändert. Lediglich die Steigerung der PKS von 
161 auf 169 € hat für eine minimale Lohnerhöhung gesorgt. 
Doch „halt“ bei dem Thema PKS gehen doch viele weitere 
Punkte auf.

Ein Jahr Bundestarifvertrag (BTV)
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Ob Außenwand, Dach, Kellerdecke oder Fenster: Der U-Wert 
entscheidet maßgeblich darüber, wie viel Wärme ein Bauteil 
nach außen verliert. Für Bauherren ist er ein Indikator für den 
energetischen Standard, für Planer ein wichtiges Auslegungs-
merkmal und für Energieberater ein zentrales Werkzeug in 
der Bestandsanalyse. Wer den U-Wert sauber berechnen 
kann, versteht nicht nur die thermische Qualität eines Bau-
teils, sondern erkennt auch, an welchen Stellen sich eine Sa-
nierung technisch und wirtschaftlich besonders lohnt.

Was der U-Wert beschreibt

Der Wärmedurchgangskoeffizient gibt an, wie viel Wärme 
durch ein Bauteil pro Quadratmeter und Kelvin Tempera-
turdifferenz verloren geht. Die Einheit lautet W/(m² · K). Ein 
hoher U-Wert steht für hohe Verluste, ein niedriger U-Wert 
für eine gute Dämmwirkung. Damit ist die Kennzahl für die 
energetische Beurteilung von Bauteilen unmittelbar nutzbar. 
Gleichzeitig ist sie leicht missverständlich, wenn sie ohne 
Kontext betrachtet wird. Denn ein guter U-Wert bedeutet 
noch nicht automatisch einen insgesamt guten Wärme-
schutz des

Gebäudes. Wärmebrücken, Luftdichtheit, Feuchteeinflüsse, 
Ausführungsmängel und das Zusammenspiel mehrerer Bau-
teile entscheiden in der Praxis mit.

Die Berechnung

Die Berechnung ist grundsätzlich einfach aufgebaut. Zunächst 
wird für jede einzelne Schicht eines Bauteils der Wärmedurch-

lasswiderstand R ermittelt. Er ergibt sich aus der Schicht-
dicke d in Metern geteilt durch die Wärmeleitfähigkeit m  
des Materials. Anschließend werden die Widerstände aller 
Schichten addiert und um die inneren und äußeren Oberflä-
chenwiderstände ergänzt. Der Kehrwert dieser Summe er-
gibt den U-Wert.

Das Rechenschema lautet damit: erst Widerstände je Schicht, 
dann Gesamtwiderstand, danach U-Wert.

Ein typisches Beispiel aus der Praxis

Eine klassische Außenwand im Bestand besteht häufig aus 
Innenputz, Mauerwerk und Außenputz. Liegt der Hauptanteil 
des Widerstands im Mauerwerk, zeigt die Rechnung schnell, 
warum Altbauten oft vergleichsweise hohe U-Werte auf-
weisen. Schon wenige Zentimeter Dämmstoff mit geringer 
Wärmeleitfähigkeit verschieben das Ergebnis deutlich. Genau 
deshalb ist die U-Wert-Berechnung ein starkes Kommuni-
kationswerkzeug in der Beratung: Sie übersetzt Schichtauf-
bauten in eine nachvollziehbare Kennzahl und macht Sanie-
rungswirkungen vorab sichtbar.

Wo in der Praxis Fehler entstehen

In der überschlägigen Berechnung werden oft ungenaue 
Materialkennwerte angesetzt, Schichten vergessen oder Ein-
heiten verwechselt. Besonders häufig treten Fehler bei der 
Umrechnung von Millimeter in Meter auf. Ebenso problema-
tisch ist es, mit pauschalen λ-Werten zu rechnen, obwohl das 
tatsächliche Produkt deutlich abweicht. Hinzu kommt, dass 

U-Wert-Berechnung
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der U-Wert bei inhomogenen Konstruktionen, etwa bei Holz-
ständerwänden, Mischmauerwerk oder Konstruktionen mit 
Befestigungselementen, nur dann belastbar ist, wenn der re-
ale Aufbau korrekt abgebildet wird.

Was der U-Wert nicht zeigt

So hilfreich die Kennzahl ist, sie hat Grenzen. Der U-Wert 
beschreibt den stationären Wärmestrom unter definierten 
Bedingungen. Sommerlicher Wärmeschutz, Speichermasse, 
Feuchtesicherheit und Lüftungskonzept werden damit nicht 
automatisch mitbewertet. Auch Wärmebrücken an Anschlüs-
sen, Fenstereinbauzonen oder Balkonplatten bleiben außer-
halb einer einfachen Bauteilrechnung. Für die energetische 
Gesamtbewertung eines Gebäudes ist der U-Wert daher not-
wendig, aber nie allein ausreichend.

Bedeutung für Sanierung und Energieberatung

In der Sanierung hilft die U-Wert-Berechnung vor allem bei 
drei Entscheidungen: erstens bei der Priorisierung von Maß-
nahmen, zweitens beim Variantenvergleich verschiedener 
Aufbauten und drittens bei der nachvollziehbaren Erläu-
terung gegenüber Bauherren. Wer beispielsweise Außen-
wand, Dach und Kellerdecke miteinander vergleicht, erkennt 
schnell, wo der höchste Wärmeverlust sitzt und welches 
Bauteil mit vertretbarem Aufwand verbessert werden kann. 
Für Beratungsberichte, Modernisierungsfahrpläne und För-
deranträge bleibt die saubere Herleitung damit ein zentraler 
Baustein.

Rechenschema Kompakt

1. Schichtwiderstand R = d/λ
2. Gesamtwiderstand Rges = Rsi + ΣR + Rse

3. U-Wert U = 1/Rges

4. Merksatz Je kleiner der U-Wert, desto besser die 
Dämmwirkung

Beispiel:
1. Wandaufbau (von innen nach außen)

Schicht Dicke d [m] λ [W/(m·K)] R = d/λ [m²K/W]
Innenputz 0.015 0.70 0.021

Ziegelmauerwerk 0.365 0.35 1.043

Außenputz 0.020 1.00 0.020

2. Oberflächenwiderstände
Innenoberflächenwiderstand Rsi = 0,13 m²K/W
Außenoberflächenwiderstand Rse = 0,04 m²K/W

3. Berechnung Gesamtwärmedurchlasswiderstand
Rges = Rsi + ∑(d/λ) + Rse
Rges = 0,13 + (0.021 + 1.043 + 0.020) + 0,04
Rges = 1.254 m²K/W

4. U-Wert
U = 1 / Rges
U = 1 / 1.254 = 0.797 W/(m²K)
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spektionen und Wiederholungsprüfungen kontrolliert wer-
den.

Parameter Richtwert / Maßnahme

Gesamtkeimzahl (KBE/ml)
Die Keimzahl in der Zuluft darf die der 
Außenluft nicht signifikant überstei-
gen.

Schimmelpilze

Keine spezifische Erhöhung gegenüber 
der Außenluft zulässig; Nachweis von 
kritischen Gattungen (z. B. Aspergillus) 
erfordert sofortige Maßnahmen.

Legionellen

Relevanz vor allem bei Anlagen mit 
Luftbefeuchtung; Grenzwerte gemäß 
Trinkwasserverordnung bzw. spezifi-
schen VDI-Vorgaben.

CO2-Konzentration

Leitwert: < 1.000 ppm (Pettenkofer- 
Zahl) für gute Raumluftqualität. Ab 
1.500 ppm gilt die Lüftung als hygie-
nisch unzureichend.

Definition Pettenkofer-Zahl: Die Pettenkofer-Zahl ist ein his-
torisch begründeter, aber heute noch gültiger Erfahrungs-
wert für die Lufthygiene in Innenräumen. Sie wurde von Max 
von Pettenkofer (1818–1901) definiert und legt fest, dass die 
CO2-Konzentration in bewohnten Räumen einen Wert von 
0,1 Vol.-% (entspricht 1.000 ppm) nicht überschreiten sollte. 
Da CO2 ein Indikator für menschliche Ausdünstungen und 
andere luftfremde Stoffe ist, dient die Einhaltung dieses Wer-
tes als Nachweis für einen ausreichenden Außenluftwechsel.

Auswirkungen der VDI 6022 auf die Raumlufthygiene und 
Aufgaben des Handwerks

Die konsequente Anwendung der VDI 6022 hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die Aufenthaltsqualität in Innenräumen. 
Eine mangelhafte Raumlufthygiene führt nicht selten zum 
sogenannten „Sick-Building-Syndrom“, bei dem Bewohner 
über Kopfschmerzen, Müdigkeit und Atemwegsreizungen 
klagen. Durch die normgerechte Überwachung wird sicher-
gestellt, dass die Lüftungsanlage nicht selbst zur Quelle von 
Verunreinigungen wird.

Notwendigkeit der Raumlufthygiene
Raumlufthygiene ist kein Luxusgut, sondern eine gesund-
heitliche Notwendigkeit. Da der moderne Mensch bis zu 90 % 
seiner Zeit in geschlossenen Räumen verbringt, ist die Qua-
lität der Atemluft ein entscheidender Faktor für die Präventi-
on von Allergien und Infektionskrankheiten. Eine hygienisch 
einwandfreie Anlage stellt sicher, dass Schadstoffe wie VOCs 
(flüchtige organische Verbindungen), Feinstaub und Pollen 
effektiv abgeführt bzw. ausgefiltert werden.

Aufgaben als Schornsteinfegerhandwerk
Das Schornsteinfegerhandwerk ist aufgrund seiner neutralen 
Stellung und der hohen Fachkompetenz im Bereich der Strö-
mungstechnik prädestiniert für folgende Aufgaben:

1.	 Hygiene-Erstinspektion und Wiederholungsprüfungen: 
Durchführung mikrobiologischer Abstriche und Parti-
kelmessungen gemäß VDI 6022 (Kategorie A/B).

2.	 Überprüfung des Filtermanagements: Kontrolle der Fil-
terstandzeiten und der fachgerechten Installation, um 
Leckagen (Bypass-Ströme) zu vermeiden.

3.	 Sensorik-Check: Prüfung der Kalibrierung von CO2-Sen-
soren und VOC-Fühlern, die in modernen Anlagen die 
bedarfsgerechte Lüftung steuern.

4.	 Ganzheitliche Beratung: Aufklärung der Gebäudeeigen-
tümer über die Wechselwirkung zwischen Luftfeuchtig-
keit, Raumtemperatur und Keimbildung.

Der Schornsteinfeger fungiert hierbei als „Hygienewächter“, 
der sicherstellt, dass die energetischen Einsparziele des GEG 
nicht zu Lasten der Gesundheit der Bewohner gehen.

Die vier Lüftungsstufen der DIN 1946-6

Ein Konzept muss die Sicherstellung der Belüftung für vier 
unterschiedliche Betriebszustände nachweisen:

1.	 Lüftung zum Feuchteschutz (FL): Notwendige Lüftung 
zur Vermeidung von Feuchteschäden bei reduzierten 
Lasten. Diese Stufe muss nutzerunabhängig funktionie-
ren.

2.	 Reduzierte Lüftung (RL): Sicherstellung der hygieni-
schen Mindestanforderungen bei teilweiser Anwesen-
heit.

3.	 Nennlüftung (NL): Normalbetrieb bei Anwesenheit der 
Nutzer (Standardbetrieb).

4.	 Intensivlüftung (IL): Abbau von Lastspitzen (z. B. durch 
Kochen).

Die Relevanz für den Schornsteinfeger

Für das Schornsteinfegerhandwerk sowie für Energieberater 
im Handwerk ergeben sich aus der DIN 1946-6, der VDI 6022 
und dem GEG direkte Handlungsschwerpunkte:

Prüfung der Verbrennungsluftversorgung
Bei Feuerstätten muss beurteilt werden, ob der Aufstellraum 
über ausreichend Verbrennungsluft verfügt. Werden bei-
spielsweise Außenluftdurchlässe (ALD) installiert, müssen 
diese im Hinblick auf den sicheren Betrieb (Vermeidung von 
gefährlichem Unterdruck) bewertet werden. Mit Neuausrich-
tung der Luftversorgung kann sich schnell auch die komplet-
te Verbrennungsluftversorgung verändern. Beispielsweise 
bei einem Fenstertausch ist die Prüfung der Verbrennungs-
luft ggf. sogar als Gebühr der KÜO vorgesehen.

Wechselwirkung mit Lüftungsanlagen
Die Installation von Abluftanlagen erfordert gemäß Feuerungs-
verordnung (FeuVO) oft Sicherheitseinrichtungen wie Fens-
terkontaktschalter oder Unterdruckwächter nach DIN 18841.  
Das Lüftungskonzept muss diese Volumenströme berück-
sichtigen, um einen gefährlichen Abgasaustritt zu verhin-
dern.

Fazit

Ein Lüftungskonzept ist kein bürokratisches Hindernis, son-
dern ein notwendiges Instrument zur Qualitätssicherung im 
modernen Bauwesen. Es schützt die Bausubstanz, sichert die 
Wohngesundheit und ist eine essenzielle Grundlage für den 
sicheren Betrieb von Feuerungsanlagen. Das Schornsteinfe-
gerhandwerk besetzt hier eine Schlüsselrolle: Wir sind die 
Brücke zwischen energetischer Fachplanung und praktischer 
Betriebssicherheit. Nur durch die frühzeitige Prüfung von 
Lüftungskonzepten – unter Berücksichtigung von Quantität 
(DIN 1946-6) und Hygiene (VDI 6022) – können wir unseren 
Auftrag zur Gefahrenabwehr erfüllen.
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